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Volksinitiative vom 18. Dezember 2007
«Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!»

Leer Ungültig Ja

5541 80 3 5405 2855

Vorlage 1:

Stimmzettel

38.66
Nein

255053

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
5488

Gültig

Volksinitiative vom 29. September 2008 «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen
zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von
baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)»

Leer Ungültig Ja

5522 175 2 5291 2131

Vorlage 2:

Stimmzettel

38.53
Nein

316054

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
5468

Gültig

Volksinitiative vom 26. Juni 2009 «6 Wochen Ferien für alle»

Leer Ungültig Ja

5618 57 2 5504 1857

Vorlage 3:

Stimmzettel

39.20
Nein

364755

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
5563

Gültig

Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele
zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative
«Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls»)

Leer Ungültig Ja

5472 195 2 5221 4501

Vorlage 4:

Stimmzettel

38.18
Nein

72054

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
5418

Gültig

Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung (BuPG)

Leer Ungültig Ja

5480 193 2 5231 1789

Vorlage 5:

Stimmzettel

38.24
Nein

344254

Stimmen Stimm-
beteili-
gung%Total

eingegangen
Ungültig
eingelegt

Gültig
eingelegt
5426

Gültig
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Dieses Protokoll ist sofort nach der Unterzeichnung mit A-Post an die folgende Adresse zu senden:
Statistisches Amt, Bleicherweg 5, Postfach, 8090 Zürich.
Die Stimmzettel, die Stimmrechtsausweise und die Hilfsunterlagen sind bis zum Abschluss aller Rechts-
mittelverfahren bei der Gemeindeverwaltung aufzubewahren.

Für das Wahlbüro:

Einsatz von technischen Hilfsmitteln bei der Auszählung: Es wurden Banknotenzählmaschinen eingesetzt.
Ordnungswidrigkeiten während der Abstimmung und die dagegen getroffenen Anordnungen:

PräsidentIn:
SekretärIn/SchreiberIn:

1.Mitglied:
2.Mitglied:


